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Mitteilungsblatt 
Ausgabe 06/2023 – 23. Juni 2023 
 
Erscheint:  per 25. jeden Monats    -    Redaktionsschluss:  per 15. des Monats    -    Auflage:  790 Exemplare 
 
 
 

Gemeindeverwaltung Läufelfingen Tel 062 285 10 80    Fax 062 285 10 81 
Hauptstrasse 11     gemeinde@laeufelfingen.ch www.laeufelfingen.ch 
 
Schalteröffnungszeiten    Montag     von 10:00 – 12:00 Uhr 
       Mittwoch     von 10:00 – 12:00 Uhr 
             von 16:00 – 18:30 Uhr 
       Freitag     von 10:00 – 12:00 Uhr  
 

Telefonzeiten     Montag - Donnerstag   von 09:00 – 12:00 Uhr 
             und 14:00 – 17:00 Uhr 
       Freitag     von 09:00 – 12:00 Uhr 
 

 

  

 Blick auf Läufelfingen (Foto: Sabine Bucher) 

http://www.laeufelfingen.ch/
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Termine in der Gemeinde 
 

Do, 29. Juni, 09:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Seniorenausflug, ev.-ref. Kirchgemeinde 
 
Mo, 31. Juli, ab 18:00 Uhr beim Werkhof 
Bundesfeier & Jungbürgeraufnahme, Ruine-
Geischter & Gemeinde 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
  

 

Aus dem Einwohnerregister 
 

Es kam zur Welt 
am 17. Mai 2023: Mägerli Julie, Tochter von  
Mägerli Christoph und Stucki Tamara,  
Bogenweg 15 
 
Es ist verstorben 
am 8. Juni 2023: Schaub Doris 
whft. gew. Eptingerstrasse 42 
 

 
 

 
 

 

Wegen der geltenden Datenschutzbestimmungen 
werden die Informationen nur noch mit Zustimmung 
der betreffenden Personen veröffentlicht. Für die 
Publikation Ihrer Hochzeit und von Geburten nehmen 
wir gerne Ihre Mitteilung unter  
gemeinde@laeufelfingen.ch entgegen. 
 

 

Mütter- / Väterberatung 
in Läufelfingen 

 
Nächste Beratungstermine: 
Donnerstag, 3. August / 09–11 Uhr 
 
im Gemeindehaus, Hauptstrasse 11, 1. Stock 
Termine auf Voranmeldung 

 
Tel. 062 285 00 85 
Mail mvb@gebaeren.ch 

 
Telefonsprechstunden 
Jeden Dienstag 18:00 – 19:00 Uhr 
Jeden Freitag 08:00 – 09:00 Uhr 
 
 
 
  

 

Öffnungszeiten Abfallsammelstelle 
 

Die Öffnungszeiten der Entsorgungsstelle beim 
Werkhof richten sich nach dem Reglement für 
die Wahrung der öffentlichen Ordnung:  

 
Montag bis Freitag:  07:00 bis 12:00 Uhr 
 13:00 bis 20:00 Uhr 

 

Samstag:  08:00 bis 12:00 Uhr 

 13:00 bis 18:00 Uhr 

 

Sonntag geschlossen 

 
Die meisten Benützerinnen und Benützer halten 
sich beim Entsorgen ihrer Abfälle an die gelten-
den Vorschriften, leider jedoch noch nicht ganz 
alle.  

 

Entsorgungen zu den Ruhezeiten – also nach 
20:00 Uhr, vor 07:00 Uhr früh oder gar an 
Sonn- und Feiertagen – beeinträchtigen aber 
die Wohnqualität der Anwohnerschaft und  

werden nicht toleriert.  

 

Der Gemeinderat dankt allen Benützerinnen 
und Benützern, die sich an der Sammelstelle 
korrekt verhalten und fordert die übrigen nach-
drücklich dazu auf, die geltenden Vorschriften 
zukünftig zu befolgen.  
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Leinenpflicht für Hunde im Wald 
 

Während der Hauptsetz- und Brutzeit vom  
1. April bis 31. Juli 

 
sind alle Hunde im Wald und an Waldrändern 
an der Leine zu führen. Aus Rücksicht auf die 
Wildtiere soll möglichst auf störende Aktivitäten 
in den genannten Bereichen verzichtet werden. 
Fehlbare Hundebesitzer werden gebüsst.  
 

Im Wald streunende Hunde und Hauskatzen 
dürfen nach erfolgloser Mahnung oder wenn die 
Besitzverhältnisse nicht geklärt werden können 
durch die Jagdaufsicht abgeschossen werden.  
 
 
 
 

   

Sozialdienst Läufelfingen sucht: 
 

1 – 2 1/2 Zimmer-Wohnung  
(möbliert auch möglich) 
 

max. Kosten CHF 900.00  mtl. 
 

Bitte melden bei: 
 

G. Kocher Tel.   079 / 600 11 79 
oder E-Mail: sozialhilfe@laeufelfingen.ch 
 
 

  

  

 

INFOS ZUR ENTSORGUNG 
 

Grüngutabfuhr    

Mittwoch, 28. Juni ab 7:00 Uhr 

Mittwoch, 19. Juli ab 7:00 Uhr 
    

Es werden nur die Grüncontainer geleert. Bitte 
stellen Sie die Container ab 7 Uhr an den glei-
chen Ort, an dem Sie auch die Abfallsäcke  
bereitstellen. 

          

Für grössere Mengen Astmaterial führt die 
Gemeinde am Montag, 6. November wieder 
eine separate Abfuhr durch. 
 
 

 

Aus dem Gemeinderat 
 

 
Dem Gemeinderat sind diverse Meldungen einge-
gangen, wonach auf dem Schulhausareal, ver-
mehrt Hundekot weggeräumt werden musste. Wir 
bitten die Hundehalter, die Grünflächen beim 
Schulhaus nicht als Versäuberungsort für ihre 
Vierbeiner zu nutzen. 
 
Im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung 
steht neu ein «Wie geht es Dir» Bänkli. Die Ge-
meinde Läufelfingen hat sich an der Aktion 
(www.wie-gehts-dir.ch) beteiligt und ein vom Kan-
ton offeriertes Bänkli bestellt. Das Bänkli lädt Sie 
herzlich zum sich hinsetzen und miteinander re-
den ein. Die «Wie geht es Dir» Bänkli wurden aus 
Schweizer Lärchenholz in der Schreinerei Dietis-
berg Wohnen & Werken produziert. Zu einem 
späteren Zeitpunkt wird das Bänkli dann im Freien 
aufgestellt. 
 
Auf das Budget 2024 hin überarbeitet der Ge-
meinderat die bestehende Besoldungs- und Ent-
schädigungsliste und wird diese – wo notwendig – 
anpassen. Ziel ist es, eine übersichtliche und 
nach Möglichkeit einheitliche Entschädigung für 
alle Bereiche zu finden. 
 
Während der Auflagefrist hat der Gemeinderat zu-
sammen mit den anderen Gemeinden des Hom-
burgertals zum Entwurf des Fahrplanes Stellung 
genommen und sich für eine weiterhin gute An-
bindung der Gemeinde an den öffentlichen Ver-
kehr stark gemacht, insbesondere für die Schüle-
rinnen und Schüler, die in der Sekundarschule 
Sissach zur Schule gehen. 
 
Am Banntag haben 205 Läufelfingerinnen und 
Läufelfinger teilgenommen und eine der vier Rot-
ten unter die Füsse genommen. Beim Waldhaus 
Seppenweid sind dann noch weitere 49 Personen 
dazugestossen. Insgesamt 32 Helferinnen und 
Helfer sorgten auf der Strecke und im Waldhaus 
für einen reibungslosen Ablauf und gute Verpfle-
gung. Herzlichen Dank!  
 
 

 

Ersatzwahl eines  
Gemeindepräsidenten 

Resultat vom 18. Juni 2023 
 
Zahl der eingelegten Wahlzettel: 376 
Wahlbeteiligung:     37.48% 
 
Es wurde gewählt 
Michael Dinter     218  
 
Weitere Stimmen haben erhalten 
Roman Wagner     54  
Andere      23  
 
Amtsantritt:         1. Juli 2023 
 
Wir gratulieren dem Gewählten und wün-
schen ihm viel Freude und Befriedigung in 
seiner neuen Aufgabe.  

 

http://www.wie-gehts-dir.ch/
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Neuer AED am Werkhof  
Läufelfingen 

 
Neu wurde beim Werkhof Läufelfingen ein Defi-
brillator installiert. Dieser steht der Bevölkerung 
– ebenso wie der Defibrillator beim Eingang der 
Mehrzweckhalle – in Notfällen zur Verfügung.  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank für die Kenntnisnahme! 

 

  

 

Beschluss der  
Bürgergemeindeversammlung  

 9. Juni 2023 
 

 

Jahresrechnung 2022 
genehmigt 
 

 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner von Läufelfingen 

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Vertrauen und die vielen 
lehrreichen Herausforderungen die ich als Gemeinderätin 
und insb. als -präsidentin meistern durfte. Es war mir eine 
Ehre und ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und die 
Interessen der Oberbaselbieter Gemeinden künftig im  
Landrat einzubringen. 
Ein besonderer Dank geht an meine Kolleginnen und Kolle-

gen im Gemeinderat und den weiteren Behörden sowie an 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich schätzte die gute 

Zusammenarbeit und den Austausch immer sehr. 

 

Meinem Nachfolger und allen weiteren Engagierten in der Gemeinde wünsche ich alles Gute, 

viele wertvolle Erfahrungen und die notwendige Unterstützung der Bevölkerung.  

Leb wohl, Läufelfingen!                                      Sabine Bucher 
 
 

 

Beschlüsse der  
Einwohnergemeindeversammlung 

7. Juni 2023 
 

 

Abrechnung Sondervorlage Wasserleitungs-
ersatz Bogenweg 
genehmigt 
 

Genehmigung Jahresrechnung 2022 
genehmigt 
 

Sondervorlage: Wasserleitungsverlegung 
oberhalb Schärmattweg 
genehmigt 
 

Angepasster Vertrag über die Versorgungsre-
gion Oberes Homburgertal VOH 
genehmigt 
 

Neues Reglement «Pflege und Betreuung zu 
Hause» 
genehmigt 
 

Definitive Einführung Schulsozialdienst 
genehmigt 
 

Neue Führungsstrukturen Primarschule 
Entscheidung für die Beibehaltung des Schulrats-
modells  
 

Erhöhung Gemeinderat von 5 auf 7 Mitglieder 
Abgelehnt 
 

Erheblicherklärung Antrag Einführung Stille 
Wahlen 
Der Antrag wird für unerheblich erklärt  
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Merkblatt  
 

Wasser sparen – gemeinsam mit wenig Aufwand viel erreichen!  
 
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit rufen wir die Bevölkerung dazu auf, umsichtig und sparsam mit 
dem Trinkwasser umzugehen.  
 
Zurzeit ist die Versorgung mit Trinkwasser sichergestellt. Es ist jedoch in naher Zukunft mit keinen er-
giebigen Regenfällen zu rechnen. Mit einem bewussten Wasserkonsum kann Wasser gespart werden, 
ohne dabei auf den gewohnten Komfort zu verzichten und dennoch die wertvolle Wasser Ressource zu 
schonen.  
 
Die folgenden Tipps helfen Ihnen bei einem sparsamen Umgang mit unserem Trinkwasser:  
 
• Duschen statt Baden: Ein Vollbad benötigt ein Vielfaches mehr an Wasser (ca. 100-150 Liter), als 
eine Dusche (ca. 45 Liter).  
 
• Installieren Sie Hähnen, mit Wasserspareinrichtungen.  
 
• Bewässern Sie den Garten nur, wenn es wirklich nötig ist. Am besten in den sonnenfreien Morgen- 
oder Abendstunden. Blumen nicht «abduschen», sondern das Wasser in den Untertopf geben.  
 
• Verzichten Sie ganz darauf, den Rasen zu wässern.  
 
• Setzen Sie nur volle Geschirrspüler und Waschmaschinen in Betrieb und nutzen Sie ECO-Pro-
gramme.  
 
• Verzichten Sie darauf, Autos zu waschen.  
 
• Nutzen Sie die «kleine» Toilettenspülung oder stoppen Sie die Spülung vorzeitig. Meist reicht eine ge-
ringe Menge Wasser völlig aus.  
 
• Füllen Sie keine Gartenpools, sondern besuchen Sie die öffentlichen Badis.  
 
• Lassen Sie Wasser nicht ungenutzt in den Abfluss laufen. Drehen Sie den Wasserhahn ab während 
des Zähneputzens oder Rasierens. Auch das Abdrehen des Wasserhahns unter der Dusche für die Zeit 
des Einseifens, spart viel Wasser.  
 
• Installieren Sie Regentonnen und nutzen Sie dieses Wasser für die Bewässerung des Gartens, de-
cken Sie diese jedoch ab, wegen der Tigermücken.  
 
• Sensibilisieren Sie auch Ihre Kinder, mit unserem Wasser verantwortungsbewusst umzugehen.  
 
Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns herzlich! Jede Unterstützung zählt und wir alle können mit Kleinigkei-
ten dazu beitragen, nachhaltig mit unserem Trinkwasser umzugehen.  
 
Im Namen der Brunnmeister und des Zweckverband Wasser Versorgung oberes Homburgertal  
 
Der Präsident  
 
Daniel Hutter 
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Betreuung und Entlastung! 
 

Unsere Senioren-Tagesstätte ist offen für junge und alte Senioren, die mehr soziale Kontakte 

und eine Abwechslung zum gewohnten Alltag suchen. Man ist nie zu jung für die Tagesstätte. 

Spielen, Plaudern, Gesang, Basteln und Spazieren in einer familiären Atmosphäre machen in 

jedem Alter Spass und die Tage kurzweilig.  

Unsere Tagesstätte ist aber auch für betreuende Angehörige da, die eine regelmässige Entlas-

tung wünschen.  

Das Betreuungsteam zeichnet sich durch Einfühlungsvermögen, Herzlichkeit und Kreativität aus.  

In der Tagespauschale von CHF 65.00 sind Betreuung, Znüni, Mittagessen, Zvieri und Getränke 

inbegriffen. 

Die Tagesstätte ist jeweils am Dienstag und Donnerstag von 9.00 bis 17.00 Uhr geöffnet, auch 

während den Schulferien. 

Die Tagesstätte befindet sich im Gemeindehaus Buckten, Hauptstrasse 29, und ist rollstuhl-

gängig.  

Zurzeit haben wir noch einige freie Plätze.  

Auf Ihre Anmeldungen – auch für einen unverbindlichen Schnuppertag – freut sich die Teamlei-

terin Rosmarie Thommen, Tel. priv. 062 299 25 36. 

Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Homepage: www.tagi-buckten.ch 
 

Wir freuen uns auf Euren Besuch!           Das Betreuerinnen-Team 

 

….. aus der Schule 

Die Sommerferien und das Ende des Schuljahres 2022/2023 stehen vor der Türe 
– Zeit also, für einen kleinen Rück- und Ausblick. Gleich drei langjährige Lehrper-
sonen, Madleine Schwald, Bettina Bürgin (Klassenlehrerinnen der 1./2. Klasse) 
und Melanie Merz (Integrative Spezielle Förderung), haben sich aus unterschiedli-
chen Gründen entschieden, die Schule Läufelfingen zu verlassen. Wir bedanken 
uns bei den Dreien für ihren langjährigen, grossen und tollen Einsatz für unsere 
Schule wünschen ihnen von Herzen nur das Beste für ihre weitere berufliche und 
sonstige Zukunft. Ein herzliches Dankeschön auch an Stephanie Dörler für ihren 
spontanen Einsatz als Klassenlehrerin in der 2./3. Klasse im letzten halben Jahr. 
Nach den Sommerferien ebenfalls nicht mehr unterrichten wird unsere Französisch 
Lehrerin Gabriella Giannuzzo. Auch ihnen ein herzliches Dankeschön für ihren  
Einsatz und die besten Wünsche für die Zukunft.  
 
 

An der letzten Gemeindeversammlung wurde die Schulsozialarbeit als definitives 
Angebot der Schule angenommen. Ein herzliches Dankeschön an Sie für diesen, 
für die Schule wichtigen Entscheid.   
 

Nun bleibt nicht mehr viel mehr, als auf das Schulhausfest am 22. Juni 2023 hin-
zuweisen und die Homepage der Schule www.schulelaeufelfingen.ch, auf der sich 
immer wieder spannende Beiträge finden lassen. Eine schöne Sommerferienzeit 
Ihnen Allen. 

Für den Schulrat, Rahel Ruggle, Schulratspräsidentin 
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Stipendien – von der Dr. Louis Glatt-Stiftung 
 

Die Dr. Louis Glatt-Stiftung gewährt Stipendien zur Förderung der beruflichen Aus-
bildung an Jugendliche mit Wohnsitz im Bezirk Sissach.  
 

Finanzielle Leistungen erhalten Jugendliche nach der 
obligatorischen Schulzeit für die Erstausbildung 
(Lehre, Schule, Praktikum) und für weiterführende 
Ausbildungen wenn die  
Voraussetzungen für eine Unterstützung erfüllt werden. 

 

Interessierte laden das Anmeldeformular unter www.glattstiftung.ch herunter und 
senden den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag per Post an:  
 

Dr. Louis Glatt-Stiftung, Hauptstrasse 112, 4450 Sissach 
 

Eingabefrist: 31. Juli 2023 
 

 

  

Aus der Kommission «Parkieren in Läufelfingen» 
 

Die Kommission «Parkieren in Läufelfingen» erarbeitet zurzeit ein neues Reglement «Parkieren in Läu-
felfingen», welches ab 2024 umgesetzt werden soll. 
 

Dabei stützt sie sich auf die diesbezüglichen Vorgaben in den Strassenverkehrsgesetzen der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft (SVG CH) und des Kantons Basel-Landschaft (SVG BL), in der Verkehrsre-
gelnverordnung (VRV) sowie in der Signalisationsverordnung (SSV). 
 

Im neuen Reglement werden diese Vorgaben sinnvollerweise nicht wiederholt. Es wird vielmehr voraus-
gesetzt, dass alle Verkehrsteilnehmer diese Vorgaben kennen. Das neue Reglement regelt lediglich die 
Umsetzung dieser Vorgaben auf Gemeindeebene. 
 

Die Kommission publiziert in den kommenden Mitteilungsblättern «häppchenweise» die wichtigsten 
Vorgaben aus den oben genannten Gesetzen und Verordnungen im Sinne einer Hilfestellung für alle 
Verkehrsteilnehmer. 
 

Den Anfang macht die Definition von Parkieren (Art. 19 Abs. 1 VRV): 
 

Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeugs, das nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von 
Personen oder dem Güterumschlag dient. 

 

Dabei sind folgende Regeln einzuhalten: 
 

Das Anhalten und Parkieren haben mit Rücksicht auf die anderen Verkehrsteilnehmer zu erfolgen 
(Art. 37 Abs. 1 SVG). 
 

Andere Strassenbenützer dürfen durch das Ein- und Aussteigen nicht gefährdet werden (Art. 21 
Abs. 1 VRV). 
 

Beim Güterumschlag ist eine Behinderung anderer Strassenbenützer möglichst zu vermeiden und 
er ist ohne Verzug durchzuführen (Art. 21 Abs. 2 VRV). 
 

Allgemein gilt, dass Fahrzeuge nicht dort parkiert werden dürfen, wo sie den Verkehr behindern 
oder gefährden könnten. Wo möglich sind sie auf Parkplätzen abzustellen (Art. 37 Abs. 2 SVG). 

 

In der nächsten Ausgabe wird erläutert, wo Parkieren gesetzlich verboten ist. 
 

Fragen und Hinweise nimmt zwischenzeitlich gerne die Leitung der Kommission Rolf Nardo entgegen 
(079 477 71 83 oder rolf.nardo@gmail.com). 
 

https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1959/679_705_685/20200101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1959-679_705_685-20200101-de-pdf-a-3.pdf
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/481
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1962/1364_1409_1420/20220401/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1962-1364_1409_1420-20220401-de-pdf-a.pdf
https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/20230101/de/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1979-1961_1961_1961-20230101-de-pdf-a.pdf
mailto:rolf.nardo@gmail.com
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Nagare – Peter Kumate Aebi 
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